Grün markierte Textpassagen überdenken und den örtlichen Ziele anpassen!!!

Förderverein

KÖB St. Hildegard
Entwurf einer Satzung

§ 1

Name und Sitz

Der Verein führt den Namen „Förderverein St. Hildegard“ und ist als eingetragener Verein mit dem Kürzel e. V. zu führen. Sein Sitz ist Musterdorf.

§ 2

Aufgaben des Vereins

Der Verein will die Arbeit der KÖB St. Hildegard sowohl in ideeller Weise durch Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung und Aktivierung der Bürger als auch in materieller Weise  durch Beschaffung von Mitteln für die Büchereiarbeit unterstützen. Der Verein sieht seine Aufgabe ausschließlich darin, es der Bücherei zu ermöglichen, ihre Aufgaben intensiver wahrzunehmen. 
§ 3

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigen.

§ 4

Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Verein können volljährige natürliche und juristische Personen erwerben. Über die Neuaufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod oder Austritt. Der Austritt wird wirksam zum Schluss eines Kalenderjahres, wenn er drei Monate vorher dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt worden ist.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20,- Euro jährlich; für Schüler, Auszubildende und Studenten 5,- Euro jährlich.

§ 5

Organe

Organe des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung,

2. der Vorstand.

§ 6

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Vorstands einmal im Jahr zusammen und ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Die Einladung muss drei Wochen vorher den Mitgliedern zugestellt werden.

Der Mitgliederversammlung obliegt:

1.
die Wahl des Vorstandes,
2.
die Wahl der Kassenprüfer,
3.
die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes und die Erteilung der Entlastung des Vorstandes,
4.
die Entscheidung über grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung des Vereins und
5.
die Änderung der Satzung.

Die Niederschrift über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben. Auf Antrag von 10 Prozent der Vereinsmitglieder oder auf Beschluss des Vorstands kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.

§ 7

Vorstand

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Personen: dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister, den Beisitzern und dem Leiter der Bücherei.
Der Vorsitzende, der/die Stellvertreter, der Schatz​meister und der Leiter der Bücherei St. Hildegard bilden den geschäftsführenden Vorstand.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der Schatzmeister.

§ 8

Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederver​sammlung beschlossen werden. Die beabsichtigte Auflösung muss in der Einladung angekündigt sein. Der Beschluss zur Auflösung bedarf zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die Pfarrei St. Hildegard in Musterdorf.
Musterdorf, im Juli 2006
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